
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2001/8/29 3Ob104/01t,
7Ob172/02y, 3Ob39/13a

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.08.2001

Norm

EO §402

EO idF EONov 2000 §84 Abs1

ZPO §521a

Rechtssatz

Zweiseitig ist das Rekursverfahren nach der EO lediglich nach § 84 Abs 1 EO (idF der EO-Novelle 2000) und im

Verfahren über einstweilige Verfügungen.

Entscheidungstexte

3 Ob 104/01t

Entscheidungstext OGH 29.08.2001 3 Ob 104/01t

7 Ob 172/02y

Entscheidungstext OGH 30.10.2002 7 Ob 172/02y

Auch; nur: Zweiseitig ist das Rekursverfahren nach der EO im Verfahren über einstweilige Verfügungen. (T1) 

Beisatz: Wenn die Entscheidung des Erstgerichtes erst nach aufgetragener Äußerung des Gegners gefällt wurde (§

402 Abs 1 und 2 EO). (T2)

3 Ob 39/13a

Entscheidungstext OGH 16.04.2013 3 Ob 39/13a

Auch
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